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Sonderpensionenbegrenzungsgesetz 
 
 
 
Zu dem im Betreff genannten Entwurf erlaubt sich das Bundesministerium für Ge-
sundheit folgende Stellungnahme abzugeben: 
 
Vorweg ist darauf hinzuweisen, dass der Entwurf im Vorfeld des Begutachtungsver-
fahrens im Hinblick auf die in den Zuständigkeitsbereich des ho. Ressorts fallenden 
Gesetze (Artikel 7 (führend BMASK) und 13 bis 16) akkordiert worden ist und daher 
gegen den vorliegenden Text grundsätzlich kein Einwand besteht. 
 
Es wurde jedoch übersehen, dass die Pharmazeutische Gehaltskasse nicht der Kon-
trolle des Rechnungshofes unterliegt, wie dies als Abgrenzungskriterium für die Son-
derpensionsregelungen im Beschluss des Ministerrats vom 19. November 2013 ange-
führt ist. Artikel 16 (Änderung des Gehaltskassengesetzes 2002) sollte daher entfal-
len. 
 
Des Weiteren darf Folgendes angemerkt werden: 
 
Zu Artikel 6 (Änderung des Artikels 81 des 2. Stabilitätsgesetzes 2012): 
 
In § 1 Abs. 2 sollte es statt „in den rechten Spalte“ „in der rechten Spalte“ lauten. 
 
Zu Artikel 7 (Änderung des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes): 
 
In der Promulgationsklausel hätte es zu lauten „… zuletzt geändert durch das Bundes-
gesetz BGBl. I Nr. 32/2014 …“. 
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Auch die  in Art. 7 Z 5 vorgesehene Bezeichnung der Schlussbestimmung wäre zu ak-
tualisieren, zumal „§ 682“ bereits in der die „Gratis-Zahnspangen“ regelnden und 
zwischenzeitlich unter BGBl. I Nr. 28/2014 kundgemachte Novelle enthalten ist. 
 
Zu Artikel 16 (Änderung des Gehaltskassengesetzes 2002): 
 
Falls dem eingangs gestellten Ersuchen nach Entfall des Artikel 16 nicht nachgekom-
men wird, hätte es in der Promulgationsklausel zu lauten „… zuletzt geändert durch 
das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 32/2014 …“ 
 
 
Zu Artikel 13 (Änderung des Ärztegesetzes 1998): 
 
In der Promulgationsklausel hätte es zu lauten „… zuletzt geändert durch das Bundes-
gesetz BGBl. I Nr. 32/2014 …“. 
 
Zu Artikel 15 (Änderung des Apothekerkammergesetzes 2001): 
 
In der Promulgationsklausel hätte es zu lauten „… zuletzt geändert durch das Bundes-
gesetz BGBl. I Nr. 32/2014 …“. 
 
Eine Ausfertigung dieser Stellungnahme wird an das Präsidium des Nationalrats an 
begutachtungsverfahren@parlament.gv.at übermittelt. 
 

 
Für den Bundesminister: 

i.V. Dr. Ulrike Windischhofer 
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